
Stand: März 2022 

 

 

An den 

Heerener Tennisclub 1975 e.V.  
Heerener Str.197 a 
59174 Kamen 
 

  

Bitte nachfolgend die Personalien eintragen: 

Name:  

Vorname:  

Geburtsdatum:  

Postleitzahl, Wohnort:  

Straße, Hausnummer:  

Telefon:  

Bei Kindern - Name der/des Erziehungsberechtigten:  

E-Mail-Adresse:  

Auf der Rückseite ist noch Platz für weitere Personalien. 
Dort finden Sie auch eine Aufstellung der Beiträge. 

Auf die Datenschutzerklärung (zugleich Erfüllung der Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 
DSGVO) wird hiermit verwiesen. 

Postanschrift: Heerener Tennisclub 1975 e.V. 
 Karsten Schnitter 
 Bückeburger Str.13 
 59174 Kamen 

Clubanlage: Heerener Straße 197 A, 59174 Kamen 

Telefon (Clubhaus): 02307 / 4 31 30 

Internet: www.heerenertennisclub.de 

E-Mail: info@heerenertennisclub.de 

Bankverbindung: Sparkasse UnnaKamen  •  IBAN DE34 4435 0060 0004 0030 75  •  BIC WELADED1UNN 

    

1.Vorsitzender:        Stefan Wolf, Frielinger 39, 59174 Kamen 
                                E-Mail: stefan.wolf@heerenertennisclub.de 
 

    

  Bitte kreuzen Sie an: 

 Ich möchte Mitglied im „HTC“ werden. 

 Wir möchten Mitglieder im „HTC“ werden. 

 Mein Sohn / meine Tochter möchte Mitglied im „HTC“ werden. 

    Kamen, den _______________________________________________________________________________________________________ 
 Unterschrift(en) des Antragstellers / der Antragstellerin 
 Bei Kindern: Unterschrift(en) des/der Erziehungsberechtigten 

mailto:stefan.wolf@heerenertennisclub.de


Stand: März 2022 

Name:  
Vorname:  

Geburtsdatum:  
  

Name:  
Vorname:  

Geburtsdatum:  
 

 

 

Kreuzen Sie bitte hier das gewünschte Zahlungsintervall an: 

(Gilt nicht für das 1. Jahr Probe-Mitgliedschaft) 

□ jährlich                                            □ halbjährlich                                           □ vierteljährlich 

Einzugsermächtigung 

Ich bin damit einverstanden, dass die fälligen Beiträge von meinem Konto abgebucht werden. 

 

IBAN: ________________________________________ 

BIC: ________________________________________                                                             

Geldinstitut:                     ________________________________________ 

                                       

Name des Kontoinhabers: ________________________________________ 

 

Kamen, den ________. ________. 202______ 
    
                                                                                               
                                                                                                          _________________       

                                                                                             Unterschrift                             

                                                                                                                   

Die derzeit gültigen Beiträge 
Keine Aufnahmegebühr. 
 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt für das  1. Jahr  danach 
Einzelmitglieder (ab 18. Lebensjahr): 115,-- €** 230,-- € 

Ehegatten und Kinder (ab 18. Lebensjahr) eines Mitgliedes: 110,-- €** 220,-- € 

Kinder, Jugendliche bis 18. Lebensjahr:  34,-- €**  68,-- € 

Schüler und Studenten:  66,-- €** 112,-- € *** 

Familienbeitrag: für Vater, Mutter und das älteste zum  220,-- €** 440,-- € 

      Haushalt gehörende Kind. Alle anderen Familienmitglieder 
      bis 18. Lebensjahr sind beitragsfrei. 
Passive Mitglieder  25,-- €  50,-- € 

  

Jährlich 5 Pflicht-Arbeitsstunden, ersatzweise: 10,-- € / Std. für Erwachsene (ab 18.Lebensjahr) 

(bis Vollendung des 80. Lebensjahres)                                                         6,-- € / Std. für Jugendliche u. Studenten (ab 16. Lebensjahr) 

                                                                                                                    

**  Gilt nur für Personen, die in den letzten 3 Jahren kein Mitglied des „HTC“ waren.   

*** Der Schüler- und Studentenbeitrag gilt nur dann im folgenden Jahr, wenn dem HTC bis zum 30.11. des Vorjahres eine gültige 
Studienbescheinigung bzw. Schulbescheinigung zugeht. 

Nach dem 01.08. entfällt der Beitrag für das laufende Jahr, es muss jedoch ein Aufnahmeantrag für das Folgejahr unterschrieben werden. 

 
 

    

 


